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Die Abg. Dr ... P f e i -r .. 1" und ().enoss,n haben a.m 30. März d.J. 

an die:Bundesregi'elUXJg ein~ Anfrapl'bti::ref:tend diE> Naehza.hlung zu Unreoht 
einbel1A1 tener 1. ..... a"ei10, gerich~et. 

lwt .~. Atlf'rage te11t Ju:a4.e~l_ •• :. A a b namens der 

lJundesregterung to~endes mit: 
Nach de~~e8timmunge~ 4~e f 19 Abs.l I1t.~ und c des Verbotsge. 

setses 1947 hatten minderbelastete Bedienstet$: des i3ffentlichen Dienstes 
, 

unter ander~m die SühnefoJ.g$ der nd t -eher :ee~ugsminderung verbundenen Rück-

~eihung auf e~nen niedrigeren Dienstpo_1en bzw. der Vor~ckungshemmung zu . . 

t1'B.ge~, die minderbelaatet~n RuhegenU8.em:pfäng~r,e.U8 einem öffentliohen Dienst-
, . . I 

v.rbältnis traf die Sühnefolge der PenstonskürzUAr. 

Da weder bei der parlamentarisQllen Behand1Ul1g des Nationa1sQzi.&- ' 
listengesetzes nooh nach dem Inkl'atttret€n dieses Gesetzes ein Zweifel darüber 
bestanden hat, dass die vorgenannten Bestimmungen auf alle minderbelasteten 
Bediensteten des öffentlichen Dienetes einsch1iesslich der Ruhe- und 
V·ersorgungsgenussempfänger anzuwenden sind, wurden. auch die BundesbahnbecUell.a:betal 

des Aktiv- und Ruhestandes naoh ~en Bestimmungen des § 19 Abs.l lit.b und c 

4efJ Verpot.gesetses 1947 behandelt. Auoh die Literatur zum Nationalsozialisten­
gesetzbzw. zum Wiitschaftssäube~sgesetz 1947 (u.a..lleller-Loebenste~ 
We:rnert ttKolllllientar zum NS.-Gesetz", Ma.nnlicherl t~oJlllllentar zum Wirtschafts­

sä.ubel"Uftgsget!letz 1947") haben übereinstimmend angenomme~t dass für die Dienst­
aehmer im öffentliehenDienst die Best1mmungen des W1rtschaftssäuberungs­
gesetzes 1947 keine Anwendung zu finden haben. 

Die Anwendung der Bestimtnung~n des Verbotsgesetzes. 1947 auf a.lle 
.inderbelasteten öffentlich Bediensteten hatte jedenfalls zur Folge, dass 

. , . . 

dieser Personenkl'eis einer gleioha;-tigen J3eband11lni z~eführt wurde; eine 
Xn4erung dieses Zustandes brachte erst das Urteil des Obersten GeriohtshOfes 

ve.2,März 1954, 4 Ob 190/53, in dem dies~r Gerichtshot entgegen der he~ohen-
4en .R,eehtsauftassung aussprach, dass auf Dienstnehmer im 8ffentliohen Dienst, 

üi..e. vom § 1 Abs.2 und 3 lit.a des Arbeiterkammergesetzes BGB1.Nr.95/1945 
ettasst sind, hineiehiJ1ich aer Sühnefolgen für Minderbelastete die Bestimmungen. 

des Wirtsehaftssäuberungsgesetzes 1947 und nicht die Bestimmungen des § 19 
'-, ~ 

Abs.l lit.b und c des Verbotegesetzes 1947 anzuwenden sind. Durch diese 
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Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wurd~n aie l>i"n.,tbehörden dazu ver­

anlasst,o bei $olchen Dienstnehmern des öffentliohen ~1anstes, zu denen auch 

die Bundesbahnbedienstet~n gehören, den bisher nicht angerechneten Zeitraum 

- vom l.'Mai 1945 bis 8. Juni 1948 für die Ermittlung der bezugsreohtlichen . 

Stellung zu berücksichtigen und die sioh hieraus er«ebende 13ezugadifferenz 

im Rahmen ~ $l~emeinen Verjäbrungsbestimmungen nachzuzahlen. 
Die Anfrage bezeiohnet es nun als "absolut unmora.lisch und ungerecht, 

dass der ];lund zu Unrecht einb.ehaltene Bezugsteile aus dem 'ritel dQr , . 

'Verjährung' nicht ausbezahlt.'! 

Zu dieser in der Anfrage vertretenen Auffassung 1st vor .allem darauf 

hinzuweisen, dass die Verjährungsbestimmungen ein Bestandteil der österrel­

chlsohen Rechtsordnung sind und dass daher ihre Anwendung nicht als Unrecht 

oder ale ungesetzlich bezeichnet werden könne. 

Im u~rigen ist ~a be~erken, dass 1m § 1 des vom Nationalrat beschlo8~e­

n~n. allerdings noch nicht verlautbarten Bunde~e~etzes vom la.Juli 1952 
über dlenstrechtliche Massnahmen für die vom Nationalsozialistengesetz be­

troffenen Bediensteten die ausdrückliche Bestimmung enthalten ist, dass 1m 

Falle einer AnrechnUng der nach § 19 Abs.l lit.b ee ,. und lei.tO' Satz des 

Verbotsgesetzes 1947 nicht anrechenbar gewesenen Dienstzeiten Nachzahlungen 

für die Ze~t vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes, d.i. für die Zeit . 

vor dem I.Jänner 1953, nicht stattfinden. Auch eine Nachzahlung von Bez~s­

teilen, die auf Grund des" § 19 Abs.l lit.c Verbotsgesetz 1947 einbehalten 

wurden, ist in dieseIll Gesetz nicht vorgesehen. 

Durch die Spruchpraxis des Obersten Gerichts~ofes sah sich " wie 

bereits erwähnt wurde - die Verwaltung veranlasst, die unter das Wirtschafts­

säüberungsgesetz fallenden Bediensteten dad~ch gegenüber allen anderen 

~ttentlich Bedienstete~ besser zu behandeln, dass im Rahmen der'Verjäbrungs~ 
frist weitergehende Nachzahlungen geleistet wurden. Es _äre j,doch vom­

personalpolitischen Standp~t keineswegs zu vertreten, diese Ungleiohheit 

der Behandlung durch Ausseraohtlassung der Verjährungsvorschriften noch 

au verschärfen. 

Die Bundesregierung sieht sich daher nicht in der Lage. die in der 

Anfrage verlangte" Nachzahlung von Amts wegen anzuordnen oder eine 4nderung des 

Fristengesetzes in einer Regierungsvorlage vorzuschlagen. 

-.. -.- .... -
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